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GrÃ¼nde:

Der schriftsÃ¤tzlich und sinngemÃ¤Ã�e Antrag der Antragstellerin, den
Antragsgegner vorlÃ¤ufig zu verpflichten, der Antragstellerin Leistungen zur Be-
streitung der Kosten des Umzugs von der Wohnung in der StraÃ�e B V XX in XXXXX
C in die Wohnung im L X, 1. Etage, in XXXXX C in HÃ¶he von 2.169,78 EUR zu
gewÃ¤hren, ist zulÃ¤ssig und begrÃ¼ndet. GemÃ¤Ã� Â§ 86b Abs. 2 S. 2
Sozialgerichtsgesetz (SGG) kann das Gericht der Hauptsache auf Antrag eine
einstweilige Anordnung zur Regelung eines vorlÃ¤ufigen Zustands in Bezug auf ein
streitiges RechtsverhÃ¤ltnis treffen, wenn eine solche Regelung zur Ab-wendung
wesentlicher Nachteile notwendig erscheint (Regelungsanordnung). Der Er-lass
einer solchen Anordnung setzt das Bestehen eines Anordnungsanspruchs (d.h. ei-
nes materiellen Anspruchs, fÃ¼r den vorlÃ¤ufiger Rechts-schutz begehrt wird)
sowie eines Anordnungsgrundes (d.h. der Unzumutbarkeit, bei AbwÃ¤gung aller
betroffenen Interes-sen die Entscheidung in der Hauptsache abzuwarten) voraus.
Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund sind glaubhaft zu machen, Â§ 86b Abs.
2 S. 4 SGG i. V. m. Â§Â§ 920 Abs. 2, 294 Zivilprozessordnung (ZPO). Eine Tatsache
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ist dann glaubhaft gemacht, wenn ihr Vorliegen Ã¼berwiegend wahrscheinlich ist.
Die bloÃ�e MÃ¶glichkeit des Bestehens ei-ner Tatsache reicht noch nicht aus, um
die Beweisanforderungen zu erfÃ¼llen. Es genÃ¼gt jedoch, dass diese MÃ¶glichkeit
unter mehreren relativ am wahrscheinlichsten ist, weil nach der
GesamtwÃ¼rdigung aller UmstÃ¤nde besonders viel fÃ¼r diese MÃ¶glichkeit
spricht (vgl. zum Begriff der Glaubhaftmachung: BSG vom 17.04.2013 â�� B 9 V
1/12 R, BSG vom 08.08.2001 â�� B 9 V 23/01 B). Die mit einer einstweiligen
Anordnung auf die DurchfÃ¼hrung einer MaÃ�nahme in der Regel zugleich
verbundene Vorwegnahme der Entscheidung in der Hauptsache erfor-dert
darÃ¼ber hinaus erhÃ¶hte Anforderungen an die Glaubhaftmachung des Anord-
nungsanspruchs und des Anordnungsgrundes, da der einstweilige Rechtsschutz
trotz des berechtigten Interesses des Rechtsuchenden an unaufschiebbaren
gerichtlichen Entscheidungen nicht zu einer Vorverlagerung der Entscheidung in
das Verfahren des vorlÃ¤ufigen Rechtsschutzes fÃ¼hren soll. Erforderlich ist mithin
das Vorliegen einer ge-genwÃ¤rtigen und dringenden Notlage, die eine sofortige
Entscheidung unumgÃ¤nglich macht. Eine solche besondere EilbedÃ¼rftigkeit, die
den Anordnungsgrund kennzeichnet, ist nur zu bejahen, wenn dem Antragsteller bei
Versagung des einstweiligen Rechts-schutzes eine erhebliche, Ã¼ber Randbereiche
hinausgehende Verletzung seiner Rechte droht, die durch eine der Klage
stattgebende Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr beseitigt werden kann, es
sei denn, dass ausnahmsweise Ã¼berwiegende, beson-ders gewichtige GrÃ¼nde
entgegenstehen (BVerfG vom 16.05.1995, 1 BvR 1087/91). Entscheidungen im
einstweiligen Rechtsschutzverfahren fÃ¼r Anfechtungs- und (wie hier) fÃ¼r
Vornahmesachen dÃ¼rfen grundsÃ¤tzlich sowohl auf eine FolgenabwÃ¤gung als
auch auf eine summarische PrÃ¼fung der Erfolgsaussichten in der Hauptsache
gestÃ¼tzt werden (vgl. BVerfG vom 06.08.2014 â�� 1 BvR 1453/12; BVerfG vom
06.02.2013 â�� 1 BvR 2366/12). Die summarische PrÃ¼fung der Erfolgsaussichten
kann sich insbesondere bei schwierigen Fragen auch auf Rechtsfragen beziehen
(Keller in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, 13. Auflage 2020, Â§ 86 b Rn. 16c),
wobei dann die Inte-ressen- und FolgeabwÃ¤gung stÃ¤rkeres Gewicht gewinnt.
Hierbei ist dem Gewicht der in Frage stehenden und gegebenenfalls miteinander
abzuwÃ¤genden Grundrechte Rech-nung zu tragen, um eine etwaige Verletzung
von Grundrechten nach MÃ¶glichkeit zu ver-hindern (BVerfG vom 13.04.2010 â�� 1
BvR 216/07, BVerfGE 126, 1 (27 f.) m.w.N.). Dabei ist eine weitergehende
tatsÃ¤chliche und rechtliche PrÃ¼fung des im Hauptsacheverfahren geltend
gemachten Anspruchs von Verfassungs wegen dann erforderlich, wenn dem
Antragsteller eine erhebliche, Ã¼ber den Randbereich hinausgehende Verletzung
seiner Grundrechte droht, die durch eine nachtrÃ¤gliche Entscheidung in der
Hauptsache nicht mehr beseitigt werden kann. Je gewichtiger die drohende
Grundrechtsverletzung und je hÃ¶her ihre Eintrittswahrscheinlichkeit ist, desto
intensiver hat die tatsÃ¤chliche und recht-liche Durchdringung der Sache bereits im
Verfahren des vorlÃ¤ufigen Rechtsschutzes zu erfolgen (vgl. BVerfG vom
06.02.2013 â�� 1 BvR 2366/12, a.a.O.). Ist einem Gericht die voll-stÃ¤ndige
AufklÃ¤rung der Sach- und Rechtslage im Eilverfahren nicht mÃ¶glich, so ist an-
hand einer FolgenabwÃ¤gung zu entscheiden. In diesem Fall sind die
grundrechtlichen Belange des Antragstellers umfassend in die AbwÃ¤gung
einzustellen. Ausgehend hiervon hat die Antragstellerin nach dem Ergebnis der
Ermittlungen unter BerÃ¼cksichtigung der im einstweiligen Rechtsschutzverfahren
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nur summarischen PrÃ¼-fungsdichte, insbesondere der im gerichtlichen Verfahren
vorgelegten Unterlagen und den Unterlagen, die sich aus der Verwaltungsakte des
Antragsgegners ergeben, einen Anspruch auf die vorlÃ¤ufige GewÃ¤hrung der
Kosten fÃ¼r den beabsichtigten Umzug nach MaÃ�gabe des Angebots der I-E. S
XXXX vom 04.11.2020 (Bl. 85 d.A.). Denn zum einen ist das grundsÃ¤tzlich in Â§ 22
Abs. 6 SGB II eingerÃ¤umte Ermessen des Antragsgegners bei der GewÃ¤hrung von
Umzugskosten dem Grunde nach auf Null re-duziert (und zwischen den Beteiligten
auch unstreitig). Zum anderen stellen sich die in Anlehnung an das Angebot der I-E.
S XXXX vom 04.11.2020 tenorierten Kosten als an-gemessen dar. Insbesondere
erscheint es bei summarischer PrÃ¼fung der Sach- und Rechtslage unzumutbar, die
Antragstellerin auf die DurchfÃ¼hrung des Umzugs mithilfe von Freunden, Familie,
studentischen Umzugshelfern, Fahrer des Umzugswagens und Elektriker zu
verweisen. GrundsÃ¤tzlich kÃ¶nnen Leistungsberechtigte, denen ein Anspruch auf
GewÃ¤hrung von Umzugskosten dem Grunde nach zusteht, nur eine Zusicherung
des Leistungserbrin-gers zu angemessenen Umzugskosten verlangen. Dies folgt aus
Â§ 2 Abs. 1 SGB II, nach welchem die Obliegenheit besteht, die HilfebedÃ¼rftigkeit
zu verringern. Somit besteht auch die grundsÃ¤tzliche Verpflichtung, einen Umzug
selbst zu organisieren und durch-zufÃ¼hren (BSG vom 06.05.2010 â�� B 14 AS 7/09
R; BSG vom 06.10.2011 â�� B 14 AS 152/10 R). In besonderen FÃ¤llen wie
Erkrankung, Behinderung oder aufgrund sonstiger besonderer UmstÃ¤nde, kann
jedoch die Ã�bernahme von Kosten fÃ¼r einen gewerblich or-ganisierten Umzug in
Betracht kommen (vgl. LSG Sachsen-Anhalt vom 27.11.2012 â�� L 5 AS 902/12 B
ER; SG Dresden vom 06.06.2006 â�� S 23 AS 838/06 ER). So liegt der Fall hier. Die
Antragstellerin hat zunÃ¤chst glaubhaft gemacht, dass ein Umzug mit Hilfe von
Freunden und Familie nicht mÃ¶glich ist. Seit der Trennung von ihrem Ehemann,
auf-grund derer auch der Antragsgegner den Umzug in die neue Wohnung mit
Bescheid vom 29.07.2020 als erforderlich anerkannt hat (vgl. Bl. 48 d.A.), ist der
vormals gemein-same Freundeskreis zerbrochen. Die Mutter der Antragstellerin ist
gesundheitlich nicht in der Lage zu helfen. Selbst eine vorÃ¼bergehende
Beaufsichtigung der beiden minderjÃ¤h-rigen Kleinkinder der Antragstellerin im
Alter von 3 Jahren bzw. 11 Monaten ist ihr aus gesundheitlichen GrÃ¼nden nicht
mÃ¶glich. Dass die Ã�bernahme der Betreuung der Kin-der durch den Kindsvater
oder dessen Eltern fÃ¼r die Zeit des Umzugs ausscheidet, hat die Antragstellerin
ebenfalls glaubhaft gemacht, indem sie auf komplexe Vorgaben des zustÃ¤ndigen
Jugendamts zum Umgang des Kindsvaters hingewiesen hat, nach denen der Vater
die beiden Kinder aufgrund einer Suchterkrankung und damit einhergehender
KindswohlgefÃ¤hrdung lediglich an einzelnen Tagen in der Woche fÃ¼r hÃ¶chstens
1 bis 4 Stunden sehen darf. Ein Umgang der Eltern des Vaters mit den Kindern ist
danach Ã¼berhaupt nicht gestattet. Als Folge dessen besteht auch der
Antragsgegner nicht mehr darauf nicht mehr darauf, dass die Antragstellerin den
Umzug mithilfe von Familie und Freunden durchfÃ¼hrt, son-dern mit studentischen
HilfskrÃ¤ften, einem Fahrer des Umzugswagens und einem Elekt-riker zum
Anschluss der StarkstromgerÃ¤te in der KÃ¼che. Aber auch darauf kann die An-
tragstellerin nicht verwiesen werden, weil die DurchfÃ¼hrung des Umzugs mit drei
studen-tischen HilfskrÃ¤ften, einem Fahrer des Umzugswagens und einem
Elektriker in der der-zeitigen Situation der Coivid-10-Pandemie unzumutbar ist.
GemÃ¤Ã� Â§ 2 Abs. 1 der Verordnung zum Schutz von Neuinfizierungen mit dem
Coronavi-rus SARS-Co-V-2 des Landes Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom
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10.11.2020 (CoronaSchVO) hat jede Person im Ã¶ffentlichen Raum grundsÃ¤tzlich
einen Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten, sofern nicht
nachfolgende Rege-lungen der CoronaSchVO dies ausdrÃ¼cklich zulassen.
GemÃ¤Ã� Â§ 2 Abs. 2 Nr. 9 CoronaSchVO kann der Mindestabstand bei zwingenden
ZusammenkÃ¼nften zur Be-rufsausÃ¼bung unterschritten werden. DarÃ¼ber
hinaus sind alle in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfÃ¤higen
Personen verpflichtet, sich so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen
vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzt. Dazu gehÃ¶rt auch ein
verantwortungsbewusstes Verhalten im privaten Umfeld. Diese Verhaltensanord-
nung folgt aus Â§ 1 Abs. 2 CoronaSchVO. Vor dem Hintergrund dieser
Verhaltensregeln ist die DurchfÃ¼hrung des Umzugs mit drei studentischen
HilfskrÃ¤ften, einem Fahrer des Umzugswagens sowie einem Elektriker fÃ¼r die
Antragstellerin unzumutbar, unabhÃ¤ngig davon, dass hinsichtlich des Aufenthalts
der beteiligten Personen auÃ�erhalb der beiden Wohnungen sogar VerstÃ¶Ã�e
gegen Â§ 2 CoronaSchVO infrage kommen. Allein die ausdrÃ¼ckliche Aufforderung
in Â§ 1 Abs. 2 CoronaSchVO, nicht sich und ande-re Personen vermeidbaren
Infektionsgefahren auszusetzen, erscheint dem Gericht aus-reichend, um die
Unangemessenheit der Kosten durch einen Umzug mit einem Um-zugsunternehmen
zu verneinen, weil nur so entsprechend der CoronaSchVO das Infek-tionsrisiko auf
ein Minimum beschrÃ¤nkt werden kann. Unter Gesichtspunkten des
Infektionsschutzes ist von erheblicher Bedeutung, ob ledig-lich Personen eines
Arbeitgebers, die im Zweifelsfall tÃ¤glich kÃ¶rpernah ihre Arbeit ver-richten, oder
drei studentische HilfskrÃ¤fte, ein Fahrer und ein Elektriker gemeinsam mit der
Antragstellerin den Umzug durchfÃ¼hren. GemÃ¤Ã� Â§ 2 Abs. 2 Nr. 1 CoronaSchVO
darf der Mindestabstand im Ã¶ffentlichen Raum von 1,5 m unter anderem dann
unterschritten werden, wenn das Zusammentreffen bis zu 10 Personen aus
AngehÃ¶rigen von zwei HausstÃ¤nden bestehen. An dieser Stelle kommt
hinreichend zum Ausdruck, dass es im Sinne des Infektionsschutzes mÃ¶glichst
vermieden werden soll, dass mÃ¶gliche TrÃ¤ger des Virus mehr als einen weiteren
Hausstand der Gefahr einer Infektion aussetzen. So-mit soll dem Zweck der
CoronaSchVO entsprechend (Â§ 1 Abs. 1) eine wirksame und ziel-gerichtete
Begrenzung der Infektionsgefahren herbeigefÃ¼hrt werden. Dieser Zweck wÃ¼rde
konterkariert, wenn die Antragstellerin gezwungen wÃ¤re, einen Fah-rer des
Umzugswagens, drei studentische Umzugshelfer und den Elektriker zum An-schluss
der StarkstromgerÃ¤te separat zu beauftragen und wÃ¤hrend des Umzugs zu leiten
und zu Ã¼berwachen. Es ist insbesondere zu berÃ¼cksichtigen, dass ein Umzug
kÃ¶rperlich sehr anstrengend ist, die Beteiligten also entsprechend stark ein- und
ausatmen werden. Das allein erhÃ¶ht bereits das Risiko einer Infektion. Im
Vergleich zu einem Umzug mit ei-nem einzigen Umzugsunternehmen, deren
Mitarbeiter selbstredend ebenfalls stark ein- und ausatmen werden, wÃ¤hrend sie
sich kÃ¶rperlich immer wieder in unmittelbarer NÃ¤he zueinander befinden,
arbeiten weder die studentischen Umzugshelfer noch der Elektri-ker oder der Fahrer
regelmÃ¤Ã�ig miteinander. Verglichen mit den zwei Haushalten, deren AngehÃ¶rige
sich gemÃ¤Ã� Â§ 2 Abs. 2 Nr. 1 CoronaSchVO bei Unterschreitung des Min-
destabstands im Ã¶ffentlichen Raum treffen dÃ¼rfen, entsprechen die Mitarbeiter
eines Un-ternehmens eher einem einzigen Haushalt, als es bei den separat
beauftragten studenti-schen Umzugshelfer, dem separat beauftragte Elektriker und
dem separat beauftragten Fahrer der Fall ist. Es ist davon auszugehen, dass nicht
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einmal die studentischen Um-zugshelfer regelmÃ¤Ã�ig zusammenarbeiten, so dass
â�� um den Vergleich mit den Haushal-ten beizubehalten â�� bei einer
Einzelbeauftragung von Fahrer, Studenten und Elektriker neben der Antragstellerin
fÃ¼nf "Haushalte" aufeinandertreffen und schwere kÃ¶rperliche Arbeit verrichten,
wohingegen bei der Beauftragung eines Umzugsunternehmens von einem
"Haushalt" auszugehen ist. Auf Grundlage dieser Annahmen und unter
BerÃ¼cksichtigung der Zielsetzung sowie der Regelungen der CoronaSchVO wÃ¤re
die Einzelbeauftragung, wie der Antragsgegner sie fÃ¼r angemessen hÃ¤lt, fÃ¼r
die Antragstellerin nicht zumutbar, so dass der Anordnungsan-spruch fÃ¼r das
Gericht hinreichend glaubhaft gemacht ist. Dem Kostenvoranschlag der I-E. S XXXX
sind im Rahmen der nur summarisch vorzu-nehmenden PrÃ¼fung keine Positionen
zu entnehmen, welche die Summe von 2.169,78 EUR unangemessen erscheinen
lassen. Insbesondere sind die vormals im Angebot vom 10.08.2020 (Ã¼ber
2.575,78 EUR) enthaltenen Montagearbeiten fÃ¼r Leuchtmittel nicht mehr
enthalten, welche als unangemessen zu beurteilen gewesen wÃ¤ren. Der
Anordnungsgrund ist vorliegend ebenfalls gegeben, wobei an diesen keine allzu
hohen Anforderungen zu stellen waren. Zu beachten ist nÃ¤mlich, dass Anordnungs-
grund und Anordnungsanspruch aufgrund ihres funktionalen Zusammenhangs ein
be-weglichen System bilden, bei welchem die Anforderungen an den
Anordnungsgrund entsprechend sinken, je grÃ¶Ã�er die Erfolgsaussichten in der
Hauptsache sind (ThÃ¼rLSG vom 17.11.2014 â�� L 6 KR 1214/14 B ER, BayLSG
vom 23.03.2015 â�� L 1 R 138/15 B ER; LSG Berlin-Brandenburg vom 30.07.2019
â�� L 7 SO 2356/19 ER-B). Die Antragstellerin hat ausreichend glaubhaft gemacht,
dass das Wohneigentum zur Vermeidung weitere finanzieller Nachteile mÃ¶glichst
zeitnah gerÃ¤umt und dementsprechend verÃ¤uÃ�ert wer-den muss. Die
Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 SGG analog.

Erstellt am: 08.12.2020

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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